
Deutscher Bundestag Drucksache 19/29812 
19. Wahlperiode 19.05.2021 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Inneres und Heimat (4. Ausschuss) 

a) zu dem Gesetzentwurf der Abgeordneten Konstantin Kuhle, Roman Mül-
ler-Böhm, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), weiterer Abgeordneter
und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/23687 –

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des aktiven Wahlrechts 
(Wahlrechtsanpassungsgesetz) 

b) zu dem Gesetzentwurf der Abgeordneten Beate Walter-Rosenheimer,
Britta Haßelmann, Annalena Baerbock, weiterer Abgeordneter und der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 19/13513–

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes (aktives 
Wahlrecht ab 16 Jahren) 

c) zu dem Gesetzentwurf der Abgeordneten Beate Walter-Rosenheimer,
Britta Haßelmann, Annalena Baerbock, weiterer Abgeordneter und der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 19/13514–

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Europawahlgesetzes (aktives 
Wahlrecht ab 16 Jahren) 
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d) zu dem Antrag der Abgeordneten Roman Müller-Böhm, Dr. Jens Branden-
burg (Rhein-Neckar), Konstantin Kuhle, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der FDP 
– Drucksache 19/23926 – 

Wahlrecht ab 16 
 

A. Problem 
Zu Buchstabe a 

Das Wahlrecht ist der Schlüssel zur politischen Partizipation. Es ist das vor-
nehmste Recht in einer Demokratie. Der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl 
garantiert das Recht aller Staatsbürger, zu wählen und gewählt zu werden. Ein 
Ausschluss von diesem Recht kann vorgenommen werden, ist jedoch begrün-
dungsbedürftig. Es ist seit jeher als mit dem Grundsatz der Allgemeinheit der 
Wahl verträglich angesehen worden, dass die Ausübung des Wahlrechts an die 
Erreichung eines Mindestalters geknüpft wird. Die Begründung für das gewählte 
Wahlalter muss jedoch aufgrund objektiver Kriterien begründet werden. Der Aus-
schluss von der Wahl für Personen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren kann al-
lein mit mangelnder Kommunikationsfähigkeit dieser Personengruppe gerechtfer-
tigt werden. Menschen diesen Alters dürften, um einen Ausschluss von der Wahl 
zu rechtfertigen, im Vergleich zu Volljährigen nicht in der Lage sein, an der poli-
tischen Willensbildung teilzunehmen und ihren politischen Willen zu kommuni-
zieren. Eine Unfähigkeit zur politischen Willensbildung bei Personen im Alter 
zwischen 16 und 18 Jahren kann jedoch nicht beobachtet werden. Auch mangelt 
es 16- und 17-Jährigen im Vergleich zu 18-Jährigen nicht an Einsichts- oder Ur-
teilsfähigkeit. Menschen diesen Alters sind in gleichem Umfang in der Lage, Ver-
antwortung zu übernehmen und ihren politischen Willen angemessen zu kommu-
nizieren. Ein Ausschluss vom aktiven Wahlrecht ist daher nicht zu rechtfertigen. 
Gegenwärtig bleibt daher mehr als 1,5 Mio. Bundesbürgerinnen und Bundesbür-
gern zwischen 16 und 18 Jahren allein aufgrund ihres Alters das aktive Wahlrecht 
verwehrt. 

Zu Buchstabe b 

Der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl (Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG) verbürgt 
die aktive und passive Wahlberechtigung aller Staatsbürgerinnen und Staatsbür-
ger. Er ist im Sinne einer strengen und formalen Gleichheit bei der Zulassung zur 
Wahl des Deutschen Bundestages zu verstehen. Differenzierungen können nur 
durch Gründe gerechtfertigt werden, die durch die Verfassung legitimiert und von 
mindestens gleichem Gewicht wie die Allgemeinheit der Wahl sind. Ein Aus-
schluss vom aktiven Wahlrecht kann vor diesem Hintergrund verfassungsrecht-
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lich gerechtfertigt sein, wenn bei einer bestimmten Personengruppe davon auszu-
gehen ist, dass die Möglichkeit der Teilnahme am Kommunikationsprozess zwi-
schen Volk und Staatsorganen nicht in hinreichendem Maße besteht. So ist es von 
jeher als mit dem Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl verträglich angesehen 
worden, dass die Ausübung des Wahlrechts an die Erreichung eines Mindestalters 
geknüpft wird, das in Art. 38 Absatz 2, 1. Halbsatz GG derzeit (seit 1970) bzw. § 
12 Abs. 1 Nr. 1 BWahlG mit der Vollendung des 18. Lebensjahres (zuvor des 21. 
Lebensjahres) bestimmt ist. Zwar kann es notwendig sein, die Wahlalterfestle-
gung verallgemeinernd zu typisieren. Auch hat der Gesetzgeber hier einen Ein-
schätzungsspielraum. Der Ausschluss von 16- und 17-jährigen Jugendlichen vom 
aktiven Wahlrecht mit einer ebenfalls notwendigen willkürfreien sachlichen Be-
gründung ist jedoch nicht zwingend zu rechtfertigen. Denn bei dieser Alters-
gruppe lässt sich weder eine generell mangelnde Einsichts- und Urteilsfähigkeit 
noch eine generell fehlende Möglichkeit der Teilnahme am Kommunikationspro-
zess zwischen Volk und Staatsorganen mit der nötigen Gewissheit feststellen. 
Dem wird die bestehende Wahlaltersgrenze nicht gerecht. Grundrechte, Einsichts-
und Urteilsfähigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein von Jugendlichen gebie-
ten vielmehr die Teilhabe dieser Altersgruppe am demokratischen Prozess. 

Zu Buchstabe c 

Jugendliche unter 18 Jahren sind von der Teilhabe an den Wahlen zum Europäi-
schen Parlament ausgeschlossen. Sie können über die Zusammensetzung der eu-
ropäischen Volksvertretung nicht mitentscheiden. Ein Ausschluss vom aktiven 
Wahlrecht kann gerechtfertigt sein, wenn bei einer bestimmten Personengruppe 
davon auszugehen ist, dass die Möglichkeit der Teilnahme am Kommunikations-
prozess zwischen Wählerinnen und Wählern und ihren repräsentativen Organen 
nicht in hinreichendem Maße besteht. So ist es von jeher als mit dem Grundsatz 
der Allgemeinheit der Wahl verträglich angesehen worden, dass die Ausübung 
des Wahlrechts an die Erreichung eines Mindestalters geknüpft wird. Zwar kann 
es notwendig sein, die Wahlalterfestlegung verallgemeinernd zu typisieren. Auch 
hat der Gesetzgeber hier einen Einschätzungsspielraum. Der Ausschluss von 16- 
und 17-jährigen Jugendlichen vom aktiven Wahlrecht mit einer ebenfalls notwen-
digen willkürfreien sachlichen Begründung ist jedoch nicht zwingend zu rechtfer-
tigen. Denn bei dieser Altersgruppe lässt sich weder eine generell mangelnde Ein-
sichts- und Urteilsfähigkeit noch eine generell fehlende Möglichkeit der Teil-
nahme am Kommunikationsprozess zwischen Wählerinnen und Wählern und ih-
ren repräsentativen Organen mit der nötigen Gewissheit feststellen. Dem wird die 
bestehende Wahlaltersgrenze nicht gerecht. Einsichts- und Urteilsfähigkeit sowie 
Verantwortungsbewusstsein von Jugendlichen gebieten vielmehr die Teilhabe 
dieser Altersgruppe am demokratischen Prozess. Jugendliche möchten die euro-
päischen Verhältnisse mitgestalten und zeigen einen hohen Gestaltungswillen. Sie 
sind von parlamentarischen Entscheidungen betroffen, auch dann, wenn sie längst 
erwachsen geworden sind. Dies insbesondere, da die Wahlen zum Europäischen 
Parlament nur alle fünf Jahre stattfinden. Das ist mit der Funktion eines demokra-
tisch und repräsentativ strukturierten Parlaments nicht zu rechtfertigen. 

Zu Buchstabe d 

Die Fraktion der FDP fordert die stärkere Einbindung von jungen Menschen in 
die politische Willensbildung insbesondere durch die Absenkung des Alters zur 
Ausübung des aktiven Wahlrechts bei Wahlen zum Deutschen Bundestag und 
zum Europäischen Parlament. 
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B. Lösung 
Zu Buchstabe a 

Ablehnung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/23687 mit den Stimmen 
der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Frakti-
onen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.   

Zu Buchstabe b 

Ablehnung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/13513 mit den Stimmen 
der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Frakti-
onen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.  

Zu Buchstabe c  

Ablehnung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/13514 mit den Stimmen 
der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Frakti-
onen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.  

Zu Buchstabe d 

Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/23926 mit den Stimmen der Frak-
tionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP 
und DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN.  

C. Alternativen 
Annahme der Vorlagen.  

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Keine.  

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Keiner.  

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Keiner.  

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 
Keiner.  

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Keiner.  
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F. Weitere Kosten 
Keine.  
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Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/23687 abzulehnen; 

b) den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/13513 abzulehnen; 

c) den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/13514 abzulehnen; 

d) den Antrag auf Drucksache 19/23926 abzulehnen.  

Berlin, den 19. Mai 2021 

Der Ausschuss für Inneres und Heimat 

Andrea Lindholz 
Vorsitzende 

 
 

 
 

Philipp Amthor 
Berichterstatter 

Mahmut Özdemir (Duisburg) 
Berichterstatter 

Jochen Haug 
Berichterstatter 

Konstantin Kuhle 
Berichterstatter 

Ulla Jelpke 
Berichterstatterin 

Britta Haßelmann 
Berichterstatterin 
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Bericht der Abgeordneten Philipp Amthor, Mahmut Özdemir (Duisburg), Jochen 
Haug, Konstantin Kuhle, Ulla Jelpke und Britta Haßelmann 

I. Überweisung 

Zu Buchstabe a  

Der Gesetzentwurf auf Drucksache 19/23687 wurde in der 186. Sitzung des Deutschen Bundestages am 29. Ok-
tober 2020 an den Ausschuss für Inneres und Heimat federführend sowie an den Ausschuss für Wahlprüfung, 
Immunität und Geschäftsordnung und den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz zur Mitberatung überwie-
sen.  

Zu Buchstabe b 

Der Gesetzentwurf auf Drucksache 19/13513 wurde in der 116. Sitzung des Deutschen Bundestages am 27. Sep-
tember 2019 an den Ausschuss für Inneres und Heimat federführend sowie an den Ausschuss für Recht und Ver-
braucherschutz und den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Mitberatung überwiesen.  

Zu Buchstabe c 

Der Gesetzentwurf auf Drucksache 19/13514 wurde in der 116. Sitzung des Deutschen Bundestages am 27. Sep-
tember 2019 an den Ausschuss für Inneres und Heimat federführend sowie an den Ausschuss für Recht und Ver-
braucherschutz, den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und den Ausschuss für die Angelegen-
heiten der Europäischen Union zur Mitberatung überwiesen.  

Zu Buchstabe d 

Der Antrag auf Drucksache 19/23926 wurde in der 189. Sitzung des Deutschen Bundestages am 5. Novem-
ber 2020 an den Ausschuss für Inneres und Heimat federführend sowie an den Ausschuss für Wahlprüfung, Im-
munität und Geschäftsordnung und den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz zur Mitberatung überwiesen. 

II. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 

Zu Buchstabe a  

Der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung hat in seiner 53. Sitzung am 
19. Mai 2021 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen 
FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Ablehnung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 
19/23687 empfohlen.  

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat in seiner 153. Sitzung am 19. Mai 2021 mit den Stimmen 
der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN die Ablehnung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/23687 empfohlen.  

Zu Buchstabe b 

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat in seiner 153. Sitzung am 19. Mai 2021 mit den Stimmen 
der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN die Ablehnung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/13513 empfohlen.  

Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat in seiner 97. Sitzung am 19. Mai 2021 mit den 
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion die Ablehnung des Gesetzentwurfs auf Druck-
sache 19/13513 empfohlen.  
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Zu Buchstabe c 

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat in seiner 153. Sitzung am 19. Mai 2021 mit den Stimmen 
der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN die Ablehnung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/13514 empfohlen.  

Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat in seiner 97. Sitzung am 19. Mai 2021 mit den 
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Ablehnung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/13514 empfohlen.  

Der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union hat in seiner 94. Sitzung am 19. Mai 2021 
mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE 
LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Ablehnung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/13514 emp-
fohlen.  

Zu Buchstabe d 

Der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung hat in seiner 53. Sitzung am 
19. Mai 2021 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und xx gegen die Stimmen der Fraktionen 
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion xx die Ablehnung des Antrags auf 
Drucksache 19/23926 empfohlen.  

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat in seiner 153. Sitzung am 19. Mai 2021 mit den Stimmen 
der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP und DIE LINKE. bei 
Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Ablehnung des Antrags auf Drucksache 
19/23926 empfohlen.  

IV. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 

Zu Buchstabe a 

Der Ausschuss für Inneres und Heimat hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/23687 in seiner 141. Sitzung 
am 19. Mai 2021 abschließend beraten und empfiehlt die Ablehnung des Gesetzentwurfs mit den Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN.  

Zu Buchstabe b  

Der Ausschuss für Inneres und Heimat hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/13513 in seiner 141. Sitzung 
am 19. Mai 2021 abschließend beraten und empfiehlt die Ablehnung des Gesetzentwurfs mit den Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN.  

Zu Buchstabe c 

Der Ausschuss für Inneres und Heimat hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/13514 in seiner 141. Sitzung 
am 19. Mai 2021 abschließend beraten und empfiehlt die Ablehnung des Gesetzentwurfs mit den Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN. 

Zu Buchstabe d 

Der Ausschuss für Inneres und Heimat hat den Antrag auf Drucksache 19/23926 in seiner 141. Sitzung am 
19. Mai 2021 abschließend beraten und empfiehlt die Ablehnung des Gesetzentwurfs mit den Stimmen der Frak-
tionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP und DIE LINKE. bei Stimmenthal-
tung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.  
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Berlin, den 19. Mai 2021 

Philipp Amthor 
Berichterstatter 

Mahmut Özdemir (Duisburg) 
Berichterstatter 

Jochen Haug 
Berichterstatter 

Konstantin Kuhle 
Berichterstatter 

Ulla Jelpke 
Berichterstatterin 

Britta Haßelmann 
Berichterstatterin 
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